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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
 
1. Unsere „Allgemeinen Einkaufsbedingungen“ gelten für alle Kaufverträge sowie 

für Verträge, die die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher 
Sachen zum Gegenstand haben. Sie gelten hingegen nicht für Verträge über von 
uns in Auftrag gegebene Werkleistungen.  

2. Es gelten ausschließlich unsere Einkaufsbedingungen. Entgegenstehende oder 
in unseren Einkaufsbedingungen nicht enthaltene, anders lautende Bedingungen 
des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder in unseren Einkaufs-
bedingungen nicht enthaltener anders lautender Bedingungen des Lieferanten 
die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.  

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausfüh-
rung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich nie-
derzulegen. Dies gilt insbesondere für Bestellungen, die nur dann verbindlich 
sind, wenn sie von uns schriftlich (z.B. per Telefax) erteilt oder bestätigt wur-
den.  

4. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des 
§ 14 BGB.  

5. Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Lieferanten, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich 
vereinbart werden.  

 
§ 2 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Sind bei der Auftragserteilung die Preise noch nicht festgelegt, so sind sie uns 

vom Lieferanten vor Auslieferung der Ware anzugeben. In diesem Fall behal-
ten wir uns das Recht vor, die Annahme der gelieferten Ware zu verweigern 
und für den Fall, dass ein Vertrag zustande gekommen ist, von einem für uns 
bestehenden Rücktrittsrecht vom Vertrag Gebrauch zu machen.  

2. Die vereinbarten Preise sind bindend. Sie umfassen mangels abweichender 
besonderer Vereinbarung alle Leistungen, die mit der Lieferung der Gegen-
stände verbunden sind, also insbesondere Verpackung und Transport zum 
Bestimmungsort („frei Verwendungsstelle“) einschließlich Zölle, Versicherun-
gen, Gebühren, Steuern und sonstige Nebenkosten, soweit diese anfallen.  

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist, sofern sie nicht als zusätzlicher Bestandteil 
des Preises genannt wird, im Preis enthalten.  

4. Die Rechnungen des Lieferanten können wir nur bearbeiten, wenn diese in 
zwei Ausfertigungen eingereicht werden und die handelsüblichen Angaben 
(insbesondere Bestell- und/oder Artikelnummer sowie Kommissionsnummer, 
genaue Bezeichnung der Ware, gelieferte Menge, Abmessungen, Gewicht, 
Verpackung) aufweisen. Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung 
entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nach-
weist, dass er diese nicht zu vertreten hat.  

5. Sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen sind, erfolgt die Zahlung 
innerhalb von zwei Wochen nach Waren- und Rechnungserhalt mit einem 
Skontoabzug von 3 % des Rechnungsbetrages oder innerhalb von 30 Tagen 
nach Waren- und Rechnungserhalt ohne Abzug. Sind Abschlagszahlungen 
vereinbart, wird der Skontoabzug für jede einzelne Zahlung gewährt, soweit 
diese innerhalb der Frist von zwei Wochen erfolgt.  

6. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung – auch im Hinblick auf die Berechtigung 
zum Skontoabzug – genügt es, wenn wir die jeweilige Leistungshandlung am 
Leistungsort fristgemäß erbringen. Als Leistungsort gilt, soweit nicht geson-
dert geregelt Kleine Breite 17, D-78187 Geisingen als vereinbart. 

7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem 
Umfang zu. Die Aufrechnung ist insbesondere mit Vertragsstrafenforderungen 
statthaft. 

 
§ 3 Rückgabe der Verpackung 
 
Die Rückgabe der Verpackungen bedarf einer gesonderten Vereinbarung, es sei 
denn, dass der Lieferant nach den Bestimmungen der Verpackungsverordnung 
gesetzlich verpflichtet ist, Verpackungen zurück zu nehmen. In Fällen der Rückga-
be der Verpackungen hat der Lieferant diese auf seine Kosten bei uns abzuholen. 
Falls er eine Zusendung der zurückzugebenden oder zurückzunehmenden Verpa-
ckungen wünscht, trägt er die anfallenden Versandkosten.  

 
§ 4 Lieferzeit 
 
1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.  
2. Sollten Umstände den Lieferanten nach Erteilung der Auftragsbestätigung an 

der Einhaltung des vereinbarten Liefertermins hindern, hat der Lieferant uns 
über Grund und voraussichtliche Dauer der Verzögerung unverzüglich schrift-
lich in Kenntnis zu setzen, sowie die Umstände eintreten oder ihm erkennbar 
werden.  

3. Im Fall nicht fristgerechter Lieferung oder des Lieferungsverzugs stehen uns 
die gesetzlichen Ansprüche zu. 

4. Bei Verzögerung der Lieferung in Folge höherer Gewalt oder unverschuldeter 
Arbeitskämpfe haben wir, ohne dass dem Lieferanten hieraus Ansprüche er-
wachsen, die Wahl, entweder nach Ablauf einer angemessenen Frist ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder die Ausführung der Bestellung zu 
einem späteren Zeitpunkt zu verlangen.  

5. Voraus-, Teil- und Mehrlieferungen sind nur mit unserer ausdrücklichen 
Einwilligung erlaubt und in den Lieferpapieren und Rechnungen zu vermer-
ken.  

 

§ 5 Gefahrenübergang, Versanddokumente und –vorschriften 
 
1. Der Transport zum Bestimmungsort erfolgt auf Gefahr des Lieferanten. Der in 

der Bestellung genannte Bestimmungsort ist der Erfüllungsort für alle Leistun-
gen des Lieferanten. Die Gefahr geht erst dann auf uns über, wenn eine von 
uns bevollmächtigte Stelle den Empfang der Ware quittiert hat.  

2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren, Lieferscheinen 
und/oder sonstigen Warenbegleitpapieren (z.B. Frachtbriefe) die handelsübli-
chen Angaben im Sinne von § 2 Ziff. 4 dieser „Allgemeinen Einkaufsbedin-
gungen“ anzugeben. Die durch Nichteinhaltung entstehenden Mehrkosten und 
Verluste gehen zu Lasten des Lieferanten.  

3. Beim Versand sind die einschlägigen Bedingungen und Vorschriften des 
gewählten Transports zu beachten sowie die für uns günstigsten Verfrach-
tungsmöglichkeiten zu wählen, sofern von uns die Beförderungsweise nicht 
ausdrücklich vorgeschrieben ist. Ist im Einzelvertrag keine Regelung getrof-
fen, ist es Sache des Lieferanten, die zu liefernde Ware für die Dauer des 
Transports auf seine Kosten ausreichend zu versichern. Der Lieferant hat eine 
ausreichende Transportversicherung abzuschließen. 

4. Bei Lieferungen mit der Bahn oder Speditionen erhalten wir für Waren-
lieferungen, denen eine gewichtsmäßige Berechnung zugrunde liegt, einen 
amtlichen Gewichtsnachweis bzw. den Nachweis, dass die Verwiegung dem 
deutschen Eichgesetz entspricht.  

5. Für die Anlieferung der Waren, insbesondere von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen sind bezüglich Einstufungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungspflicht 
die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Schäden, die uns aus 
schuldhaften Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften entstehen, hat der 
Lieferant zu ersetzen. 
 

§ 6 Mängelrüge, Sachmangelhaftung, Verjährungsfrist 
 
1. Die gelieferte Ware muss die vereinbarten Eigenschaften aufweisen, genau den 

Angaben auf unserer Bestellung entsprechen und den neuesten technischen 
Standard aufweisen. Der Lieferant gewährleistet, dass seine Lieferungen und 
Leistungen den am Tag der Lieferung geltenden gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften, insbesondere den einschlägigen Umweltschutz-, Unfallverhü-
tungs- und Arbeitsschutzvorschriften entsprechen.  

2. Die gelieferte Ware wird von uns binnen einer 2-wöchigen Frist, gerechnet ab 
Wareneingang auf Qualitäts- und Quantitätsabweichung überprüft. Eine Män-
gelrüge kann in unserem Auftrag auch vom Endabnehmer der Ware erfolgen. 
Mängelrügen sind rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von zwei  
Wochen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entde-
ckung, beim Lieferanten eingehen. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den 
Verspätungseinwand nach § 377 HGB. 

3. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. In jedem Fall sind 
wir berechtigt, vom Lieferanten, nach unserer Wahl, Mängelbeseitigung oder 
Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache zu verlangen (Nacherfüllung). Die 
zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen hat der Liefe-
rant zu tragen, auch dann, wenn sich die Aufwendungen im Falle der Nacher-
füllung erhöhen, weil die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen 
Ort als den Bestimmungsort verbracht worden ist, es sei denn, das Verbringen 
entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache. Stellt sich die 
Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes erst nach Einbau in einen von uns 
hergestellten Gegenstand heraus, so hat der Lieferant im Rahmen einer ge-
schuldeten Nacherfüllung auch alle erforderlichen Aufwendungen zu tragen, 
die zur Behebung des Mangels an einem Liefergegenstand notwendig sind, 
insbesondere Lohnkosten für den Ein- und Ausbau. Das Recht auf Schadens-
ersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung, bleibt aus-
drücklich vorbehalten.  

4. In dringenden Fällen sind wir nach vorheriger Unterrichtung des Lieferanten 
berechtigt, festgestellte Mängel sowie dadurch entstandene Schäden auf Kos-
ten des Lieferanten zu beseitigen oder dies auf Kosten des Lieferanten durch 
Dritte vornehmen zu lassen. Das gleiche gilt, wenn der Lieferant mit seinen 
Verpflichtungen zur Mängelbeseitigung in Verzug gerät.  

5. Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate und bei Baustoffen 72 Monate, 
gerechnet ab Gefahrenübergang. Bei Nacherfüllung beginnt ab Abschluss der 
Nachbesserungsarbeiten bzw. Ablieferung der neuen Sache eine neue Verjäh-
rungsfrist von 36 Monaten, bei Baustoffen von 72 Monaten, zu laufen. Die 
neue Verjährungsfrist bezieht sich jedoch lediglich auf den nachgebesserten 
bzw. ersetzten Teil eines Liefergegenstandes, wenn nur dieser – auch unselb-
ständiger – Teil ersetzt wurde. Im Übrigen verlängert sich die Verjährungsfrist 
um die Zeit, während der Liefergegenstand aus Anlass eines Mangels oder 
auch dessen Beseitigung nicht genutzt werden kann. Die Hemmung des Frist-
ablaufs beginnt mit dem Tag, an dem dieser Mangel dem Lieferanten mitgeteilt 
wird und endet, wenn der Liefergegenstand von uns wieder genutzt werden 
kann.  

 
§ 7 Produkthaftung, Freistellung, Haftpflichtversicherungsschutz 
 
1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er 

verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

2. In diesem Bereich ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige gebotene Auf-
wendungen zu erstatten, die sich im Zusammenhang mit einer von uns durch-
geführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzufüh-
renden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und 
zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.  
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3. Der Lieferant ist verpflichtet, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer 
dem Risiko angemessenen Deckungssumme während der Dauer dieses Vertra-
ges, d.h. bis zum jeweiligen Ablauf der Mängelverjährung, zu unterhalten. 
Stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese  
unberührt.  

 
§ 8 Schutzrechte 
 
1. Der Lieferant garantiert, dass er mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verletzt. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, uns mitzuteilen, wenn für die zu liefernde Ware ein eigenes oder 
fremdes Schutzrecht (z. B. Patent, Gebrauchsmuster, Warenzeichen) besteht.  

2. Werden wir von einem Dritten wegen angeblicher Verletzung von Schutzrech-
ten in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes 
schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Wir sind nicht 
berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwel-
che Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen.  

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, 
die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen 
Dritten notwendigerweise erwachsen. 

4. Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt zehn Jahre, beginnend mit 
dem Abschluss des jeweiligen Vertrages.  

 
§ 9 Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge, Geheimhaltung 
 
1. Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das 

Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden 
durch uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den anderen ver-
arbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  

2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Ver-
mischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzuse-
hen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt und der Lieferant das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns 
verwahrt.  

3. An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor, der Lieferant ist ver-
pflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns be-
stellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden 
Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle 
Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab, wir nehmen die Ab-
tretung hiermit an. Er ist verpflichtet, etwa erforderliche Wartungs- und In-
spektionsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Stör-
fälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben 
Schadensersatzansprüche unberührt.  

4. An den dem Lieferanten übergebenen Fertigungsunterlagen (z. B. Abbil-
dungen, Zeichnungen, Berechnungen, Modelle, Muster, Rezepte) behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Die Fertigungsunterlagen dürfen nur 
zur Bearbeitung des Angebots und zur Ausführung der bestellten Lieferung 
verwendet werden; sie dürfen Dritten ohne unsere Zustimmung nicht zugängig 
gemacht werden. Zugleich ist der Lieferant verpflichtet, etwaige von ihm an-
gefertigte Duplikate der Unterlagen herauszugeben; entsprechendes gilt für 
etwaige aus den Unterlagen entwickelte Dokumente. Die nach unseren Unter-
lagen angefertigten Halb- und Fertigfabrikate dürfen nur an uns geliefert wer-
den. Der Lieferant ist im Übrigen verpflichtet, unsere Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse geheim zu halten, auch über die Dauer des Vertrages hinaus. Die 
Geheimhaltungspflicht bezieht sich nicht auf allgemein bekannte Umstände 
und endet in jedem Fall, wenn die Umstände öffentlich bekannt werden, ohne 
dass eine Vertragsverletzung des Lieferanten hierfür ursächlich war.  
 

§ 10 Abtretungsverbot 
 

Abtretungen an Dritte sind dem Lieferanten nur nach ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung durch uns gestattet. Die Zustimmung werden wir ohne wichtigen 
Grund nicht versagen.  
 
§ 11 Herstellung/Erzeugung beweglicher Sachen § 651 BGB 
 
Soweit der Lieferant eine bewegliche Sache herzustellen oder zu erzeugen und zu 
liefern hat, gelten zusätzlich die nachfolgenden Bestimmungen:  
 
1. Der Lieferant verpflichtet sich, die herzustellende oder die zu erzeugende 

bewegliche Sache ausschließlich nach der im Einzelvertrag festgelegten Be-
schreibung und Spezifikation sowie entsprechend unseren schriftlichen An-
weisungen herzustellen/zu erzeugen und zu liefern bzw. uns zur Verfügung zu 
stellen. Vor Bearbeitungsbeginn hat er auf unsere Aufforderung hin schriftlich 
zu bestätigen, dass er die Beschreibung und die Spezifikation in allen Einzel-
heiten zur Kenntnis genommen hat.  

2. Soweit sich bei Durchsicht der Beschreibung und Spezifikation sowie unserer 
schriftlichen Anweisungen Unklarheiten ergeben bzw. der Lieferant gegen die 
vorgesehene Art der Ausführung, gegen die Güte der von uns gelieferten Stof-
fe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer von uns beauftragter Un-
ternehmen Bedenken hat, obliegt es dem Lieferanten, uns diese mitzuteilen 
und auf eine einvernehmliche Abklärung mit uns hinzuwirken. Über diese Ab-
klärung wird von uns ein Protokoll angefertigt, das von beiden Vertragspartei-
en zu unterschreiben ist. Dasselbe gilt, wenn die Unklarheiten bzw. Bedenken 
erst im Laufe der Durchführung des Auftrags entstehen. Bis zur vollständigen 
Beseitigung der Unklarheiten bzw. Bedenken hat der Lieferant die Herstel-
lung/Erzeugung zu unterbrechen.  

3.  Es ist Sache des Lieferanten, die Herstellung/Erzeugung erst dann zu begin-
nen, wenn die Beschreibung und die Spezifikation sowie unsere schriftlichen 
Anweisungen in allen Einzelheiten geklärt sind. Der Lieferant kann verlangen, 
dass wir ihm die Freigabe - ggf. auch Teilfreigabe - zur Herstellung/Erzeugung 
schriftlich erklären. Kosten, die ohne die notwendige Abklärung von Unklar-
heiten beim Lieferanten anfallen, gehen zu seinen Lasten. 

4. Erfolgt nachträglich eine Änderung oder Erweiterung des Vertragsgegenstan-
des, ist der Lieferant berechtigt, eine Anpassung des Preises für die durch die 
Änderung entstehenden zusätzlichen Kosten zu verlangen, wenn der Lieferant 
diese vor der Änderung oder Erweiterung des Vertragsgegenstands uns als 
Angebot zur Vertragsänderung mitgeteilt hat. Ein Anspruch des Lieferanten 
auf den erhöhten Preis entsteht dann, wenn das Angebot zur Vertragsänderung 
von uns ausdrücklich angenommen wird, wobei wir uns verpflichten, das An-
gebot anzunehmen, wenn der Lieferant nachweist, dass die von ihm mitgeteil-
ten zusätzlichen Kosten durch die nachträgliche Änderung des Vertrags-
gegenstandes verursacht werden. 

5. Verpflichtet sich der Lieferant zur Herstellung/Erzeugung einer nicht vertret-
baren beweglichen Sache, gelten weiterhin nachfolgende Bestimmungen:  

6. Sofern wir Leistungen zu erbringen haben, die für die Herstellung/Erzeugung 
der beweglichen Sache erforderlich sind, werden wir diese nach dem Einzel-
vertrag festgelegte Beschreibung und Spezifikation und den dort genannten 
Terminen erbringen. Falls wir diese Leistungen nicht vereinbarungsgemäß 
erbringen, kann der Lieferant von uns eine angemessene Entschädigung ver-
langen, deren Berechnung in dem Einzelvertrag angegeben oder als Pauschal-
betrag der Höhe nach festgelegt wird. Auf diese Entschädigung muss der Lie-
ferant sich anrechnen lassen, was er in Folge unseres Verzugs an Aufwendun-
gen erspart oder was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft 
erwerben kann. Hierüber ist der Lieferant uns gegenüber offenlegungspflich-
tig. Die Offenlegungspflicht kann der Lieferant dadurch erfüllen, dass er uns - 
durch einen beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen - 
Einsicht in die Geschäftsbücher gewährt. Ein Kündigungsrecht des Lieferanten 
ist in solchen Fällen ausgeschlossen, es sei denn, ein weiteres Festhalten am 
Einzelvertrag kann trotz der hier geregelten Entschädigung dem Lieferanten 
nicht zugemutet werden. 

7. Ist es Sache des Lieferanten, das Material zur Herstellung/Erzeugung der 
beweglichen Sache zu besorgen, so hat er dies auf eigene Kosten und auf  
eigene Gefahr zu bewerkstelligen. Das vom Lieferanten verwendete Material 
muss der im Einzelvertrag festgelegten Beschreibung und Spezifikation der 
Ware entsprechen. Möchte der Lieferant gleichwertiges, aber anderes Material 
verwenden, erfolgt diese Verwendung nur vertragsgemäß, wenn wir hierzu un-
sere vorherige schriftliche Zustimmung erteilt haben. Soweit wir im Einzelver-
trag bestimmte Bezugsquellen für die Beschaffung des Materials vorgeschrie-
ben haben, ist nur die Verwendung des von dieser Bezugsquelle stammenden 
Materials vertragsgemäß. Auf Verlangen ist der Lieferant verpflichtet, uns  
seinen Lieferanten und den Herkunftsort des Materials sowie die Bezugspreise 
einschließlich erhaltener Rabatte und Boni nachzuweisen. Im Falle einer 
Preisberechnung für Einzelteile der herzustellenden/erzeugenden Sache nach 
deren Beschaffungspreisen vergüten wir einen prozentualen Zuschlag auf den 
vom Lieferanten entrichteten Nettobezugspreis, sofern die Höhe des Zuschlags 
im Einzelvertrag festgelegt worden ist.  

 Bis zur Herstellung/Erzeugung der beweglichen Sache sind wir berechtigt, den 
Einzelvertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Wird der Ein-
zelvertrag von uns gekündigt, ist der Lieferant berechtigt, eine anteilige Ver-
gütung für die von ihm bereits vertragsgemäß erbrachten Teilleistungen sowie 
für die vertragsgemäße Vorbereitung künftiger Teilleistungen zu verlangen. 
 

§ 12 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
1. Soweit der Lieferant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, ist Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsbeteilig-
ten aus Geschäften jeder Art – auch für Wechsel- und Scheckstreitigkeiten –  
D-78187 Geisingen. Entsprechendes gilt, wenn der Lieferant keinen allgemei-
nen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zur Zeit der Klageerhebung nicht bekannt 
ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Lieferanten an dessen allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen.  

2. Für unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen den Vertragsbeteiligten gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

 
§ 13 Salvatorische Klausel 
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unserer allgemeinen Einkaufsbe-
dingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam 
bestehen. Die Vertragsschließenden verpflichten sich, eine wirksame 
Bestimmung zu vereinbaren, welche der unwirksamen Bestimmung mög-
lichst nahe kommt. 

      
     Geisingen, den 21. September 2009 


